
  
Erlass zur einheitlichen Gebührenbemessung beim Vollzug des Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetzes (KrW-/AbfG), dessen Durchführungsverordnungen sowie des 
Abfallverbringungsgesetzes (AbfVerbrG) und der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006  
 
 
I.   Veranlassung 
 
Für Amtshandlungen beim Vollzug des KrW-/AbfG, dessen Durchführungsverordnungen sowie 
des AbfVerbrG und der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 sind nach dem  
Landesverwaltungskostengesetz  vom  04. Oktober 1991 (GVOBl. M-V S.366, 435) zuletzt 
geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 14. Juli 2006 (GVOBl. M-V S. 568) Gebühren zu 
erheben.  
 
Die gebührenpflichtigen Tatbestände und die Höhe der Gebühren ergeben sich, soweit nicht 
bereits anderweitig durch Gesetz bzw. Verordnung bestimmt, aus der Anlage der Zweiten 
Verordnung zur Änderung der Abfall-Kostenverordnung  vom 7. Juli 2008 (GVOBl. M-V S. 316). 
 
 
II. Zuständigkeit 
 
Die zuständigen Behörden für die Erhebung von Gebühren nach dem KrW-/AbfG und dessen 
Durchführungsverordnungen sowie der VO (EG) Nr. 1013/2006 und des AbfVerbrG werden 
durch die Abfall- und Bodenschutz-Zuständigkeitsverordnung i.d.F. der Bekanntmachung vom 
1. November 2006 (GVOBl. M-V S. 823) bestimmt. 
 
 
 III. Geltungsbereich 
  
Dieser Erlass gibt mit der Anlage Hinweise für die Untersetzung einzelner in der Anlage der 
Zweiten Verordnung zur Änderung der Abfall-Kostenverordnung vorgesehenen 
Gebührentatbestände für Amtshandlungen nach: 
 
1. dem Kreislaufwirtschafts-  und Abfallgesetz (Gebührennummer 204 bis 221 der Abfall-

Kostenverordnung), 
2. der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen Parlamentes und des Rates und 
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dem Abfallverbringungsgesetz (Gebührennummer 223 der Abfall-Kostenverordnung), 
3. der Abfallverzeichnis-Verordnung (Gebührennummer 306 der Abfall-Kostenverordnung) 
4. der  Entsorgungsfachbetriebeverordnung (Gebührennummer 310 der Abfall-

Kostenverordnung), 
5.  der Nachweisverordnung (Gebührennummer 313 der Abfall-Kostenverordnung),  
6.  der Transportgenehmigungsverordnung (Gebührennummer 314 der Abfall-      
     Kostenverordnung), 
 
 
IV. In-Kraft-Treten 
 
Der Erlass gilt für die zuständigen Behörden des Landes ab sofort. Folgende Erlasse treten 
gleichzeitig außer Kraft: 
 

- Erlass zur einheitlichen Gebührenbemessung beim Vollzug des KrW-/AbfG und dessen 
Durchführungsbestimmungen sowie der VO (EWG) Nr. 259/93 und des AbfVerbrG vom 
5. November 2002 

 
-  Änderung des Erlasses zur einheitlichen Gebührenbemessung beim Vollzug des KrW-

/AbfG und dessen Durchführungsbestimmungen sowie der VO (EWG) Nr. 259/93 und 
des AbfVerbrG vom 5. November 2002  
Gebührenberechnung grenzüberschreitende Abfallverbringung vom 30.06.2003 

 
 
 
Die Hinweise stellen Empfehlungen dar, von denen unter Berücksichtigung der konkreten 
Bedingungen des Einzelfalls und der Grenzen des rechtlich zulässigen Gebührenrahmens 
abgewichen werden kann. 
 
Für die Gebührenerhebung im Falle einer Rücknahme oder des Widerrufs eines Antrages 
oder der Ablehnung eines Antrages wird auf § 15 des Landesverwaltungskostengesetzes 
verwiesen.  
 
 
Im Auftrag 
 
 
Martina Ocik 
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